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Es gilt die BauNVO 1990

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

Der Rat/ Verwaltungsausschuss der Stadt hat in seiner Sitzung am 20.05.2010/ 03.12.2013 die Aufstellung des

Bebauungsplanes Nr. 239 beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 28.05.2010/

07.12.2013 ortsüblich bekannt gemacht.

Papenburg, den 09.12.2013

Bürgermeister

Planverfasser

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet von

NWP Planungsgesellschaft mbH, Escherweg 1, 26121

 

Oldenburg.

Oldenburg, den 04.02.2014

(Unterschrift)

Öffentliche Auslegung

Der VA der Stadt hat in seiner Sitzung am 03.12.2013 dem Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung

zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen

Auslegung wurden am 07.12.2013 ortsüblich bekanntgemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung haben vom 17.12.2013 bis 17.01.2014

gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Papenburg, den 20.01.2014

Bürgermeister

Präambel

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des  § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 58 des Niedersächsischen

Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Papenburg diesen Bebauungsplan Nr. 239 bestehend aus der

Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen als Satzung beschlossen.

Papenburg, den 06.03.2014

Bürgermeister

Satzungsbeschluß

Der Rat der Stadt hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB in

seiner Sitzung am 06.03.2014 als Satzung (§ 10 BauGB)  sowie die Begründung beschlossen.

Papenburg, den 07.03.2014

Bürgermeister

Inkrafttreten des Bebauungsplanes

Der Bebauungsplan ist gem. § 10 Abs. 3 BauGB am 30.05.2014 im Amtsblatt Landkreis Emsland Nr. 13

bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplan ist damit am 30.05.2014 rechtsverbindlich geworden.

Papenburg, den 02.06.2014

Bürgermeister

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und Mängel des Abwägungsvorganges

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes sind die Verletzung von Verfahrens- oder

Formvorschriften sowie Mängel des Abwägungsvorganges beim Zustandekommen des Bebauungsplanes nicht

geltend gemacht worden.

Papenburg, den ....................

Bürgermeister

Papenburg
Bebauungsplan Nr. 239

"Südlich Rheiderlandstraße zwischen

Ems-Seiten-Kanal und Bahnlinie"
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Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen

Vermessungs- und Katasterverwaltung,

© 2013 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN)
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Zusatzsplan  unmaßstäblich

Abgrenzung der Teilflächen mit Wohnnutzung (s. textl. Fests. Nr. 2)

Telefon 0441 97174 -0

Telefax 0441 97174 -73

E-Mail    info@nwp-ol.de

Internet www.nwp-ol.de

Escherweg 1

26121 Oldenburg

Postfach 3867

26028 Oldenburg Planungsgesellschaft mbH

Plangrundlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte

                            Gemarkung: Bokel, Flur: 21, 22, 23

Maßstab: 1:1000

  Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung,

  2013       

          Landesamt für Geoinformation und

                  Landentwicklung Niedersachsen (LGLN)

                 Regionaldirektion Meppen

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen

baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom Juni 2013). Sie ist hinsichtlich der

Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Übertragung der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Papenburg, den 28.05.2014

Katasteramt Papenburg

……………………………………………..

(Unterschrift)
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